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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.04.1988

Index

63/05 Reisegebührenvorschrift

Norm

RGV 1955 §34 Abs1;

RGV 1955 §34 Abs4;

Rechtssatz

Die Gewährung eines Trennungszuschusses setzt voraus, dass einerseits der Sachverhalt dem ausdrücklich

umschriebenen Tatbestand des § 34 Abs 4 RGV 1955 zu unterstellen ist und andererseits, dass - abgesehen von der

doppelten Haushaltsführung -

auch der Tatbestand des Abs 1 der Bestimmung verwirklicht ist.
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